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Gemeinde Rolhselberg
Entwurf, 04t20'15

Änderung lV Bebauungsplan ,,pfarracker , TeilA,
Begrtindung

Die vorliegende Begrtlndung lst als Ergänzung der Begründung zum ursprungsbe-
bauungsplan "Pfarracker, Teil A" der Ortsgemeinde Rothselberg und r-rr aãgrundung zur 1.,2. und 3. Anderung zu verstehen.

Begrllndung gemäß S 9 Abs. 8 BauGB

I Allgemeine Angaben

1.1 Einftlhrung

Bel dem tiberplanten Bereich handelt es sich um die 4. Anderung eines rechtskräftigen
Bebauungsplans in der Ortslage Rothselberg

Erfordernlg der pranaufsteilung gem. g r Aba. 3 BauGB
Der Bebauungsplan "Pfarracker, Teil A" der ortsgemeinde Rothselberg lst seit lgggrechtEkräftig und wurde bereits dreimal geåndert. Der plan ist bereits iaulich umge-setzt und vollzogen.

lm Teil seines råumlichen Geltungsbereichs setzt dieser Bebauungsplan eine öffen¡i-che Grünfläche fest. Das in Redg stehende Grundstück iEt weder als Ausgleichflåche
ausgewiesen noch mit einem Erhaltungsgebot belegt. Konkreter Anlass für die vorlie-gende Planänderulg l.tt eine Anfrage ruige¡arunidietrr Grünftåche mit einem Ein-familienhaus. Die Fläche ist bereits ãurch die Friedhofstreße erschlossen.

Abb. l: Luftbirdausechnrü: Lage dee Grundsti¡cks Frredhofsrraße 17
(Quelle: Geobasleinformationen d. Vermessung8- u. Katasteruenraltung Rhelnland-pfalz, 201s)

Da die dezeit rechtsgültige PlanfasEung des Bebauungsplans eine Bebauung desGrundsttlcks nicht zulässt, hat der Vorhabentråger bei der Ortsgemelnde Rothselberg
eine Änderung des Bebauungsplans beantragt.
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Gemeinde Rothselberg
Enlwurf, 0412015

Anderung lV Bebauungsplan ,,pfarracker , TeilA,
Begründung

1.3

Die vorgesehene Planånderung entspricht grundsätzlich den Zielen der städtebauli-
chen Entwicklung und Erneuerung und werdãn von der ortsgemeinde Rothselberg be-fürwortet' Die Nachverdichtung eines bestehenden Baugebiets durch Nutzung einerbereits durch öffentliche straßen erschlossenen Flåche für Bauzwect<e enÇricht demGebot des sparsamen und schonenden umgangs mit Grund und Boden.
um die rechtlichen Grundtagen für die.verwirklichung des vorhabens zu schaffen, hatder Gemeinderat daher beschrossen, den BebauungJpr"n ,'pfrrr.crer, tÀiiÀ', in einemförmlichen Verfahren nach dem BauGB erneut ru-enãern Dementsprechend soll imZuge der Planänderung die bisherige Grilnfläche àr" rilg"r.ines wohngebiet festge-setzt werden.

Mit der Aufstellung wurde das Planungsb[iro BBP stadtplanung Landschaftsplanung,Kaiserslautern, beauftragt.

Abgrenzung des räumtichen Gertungsbererchs der Bebauungspranånderung
Der Bebauungsplan umfasst zwei räumliche Geltungsbereiche. Die Abgrenzung desräumlichen Geltungsbereichs Teil 1 ergibt s¡ch auJder planzeicr'nung- ã", Bebau-ungsplans im Maßstab 1:500' Das Plangebiet umfasst mit der pazelle Flst.-Nr.2485124 lediglich ein ktlnftiges Baugrundstück mit einer Ftäche von insgesamt ca.965 m2' Der räumliche Geltungsberãich Teil 2 des Bebauungsplans umfasst reilflä-chen der Grundstücke Flst.-Nr. 946,862 und g80 (Flåchen füiexterne landespftegeri-sche Ausgleichsmaßna.hmen)' Die Lage der beiden Geltungsbereiche kann dem nach-folgend abgedruckten übersichtsragepran entnommen werden.

I

a

Abb' 2: Lage der räumlichen Geltungsbereiche im ortsgef0ge, Ausschnitt aus der Llegenschaftskarte(Queile: LANTS) Maßstab verändert
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Gemeinde Rothselberg
Entwurf, 0412015

Anderung lV Bebauungsplan ,,pfarracker , Teil A'
Begründung
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Abb.3: Abgrenzung des räumllchen Geltungsbereichs Teil 1 des Bebauungsplans (ohne Mâßstab)
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Getneinde Rothselberg
Entwurf, 0412015

Anderung lV Bebauungsplan ,,pfarracker , Teil A',
Begründung

Anwendung der Verfahrensvorschr¡ften des $ r3 BauGB

Die Planänderung dient der Nachverdichtung eines rechtskräftigen inner6rilichen Be-
bauungsplans.

Aufgrund der in direkter umgebung bereits vorhandenen Besiedlung und der bereitsvorhandenen Erschließung kann sachlich nachvollziehbar vom Vorliegen der Anwen-
dungsvoraussetzungen des g 13 a i.v. mit g 13 BauGB ausgegangen werden.
Die zulässige Grundfläche im sinne des $ 19 Abs. 2 BauNVo liegt unter 20.000 mr.Demnach ist nach $ 13a Abs.1 satz 2 Nr. 2 BauGB keine Vorp-rüfung der Anwen-dungsvoraussetzungen des g 13 a BauGB durchzuführen.

Durch den vorliegenden Bebauungsplan wird keine Zulässigkeit von Vorhaben begrün-det, die einer Pflicht zur Durchfirlrrung einer umweltvertrallichkeitsprüfung nach demGesetz über die umweltverträglichkeitsprüfung oder nach Landesrecht 
-unterliegen,

Anhaltspunkte für eine Beeinträchtigung der in g 1 Abs. 6 Nr, 7 Buchstabe b BauGBgenannten Schutzguter liegen nicht vor,

Die Planänderung wird daher im vereinfachten verfahren nach den vorschriften des
$. 13 BauGB durchgefi¡hrt, von der umwertprüfung nach g 2 Abs. 4 BauGÈ, von demumweltbericht nach $ 2 a BauGB, von der AngabJn".L g e no., 2 satz 2, welche Ar-ten umweltbezogener lnformationen verfügbai sind, ro*Ë von der zusammenfassen-
den Erklärung nach g 6 Abs. 5 satz 3 und s 10 Abs. 4 BauGB wird abgesehen.

2 Angaben zum plangebiet (Geltungsberelch Tell 1)

2.1 Beetandesituation./ werflgkeit der vorhandenen Biotoptypen
Das Plangebiet besteht aus unversiegelter Rasenfläche, welche durch drei ältereLaubbåume (sommerlinde, Rosskastanie, Spitzahorn) bestanden ist. Auf dem Grund-stilck befinden sich weitere ZiergehÖlze lwbttiger schneeball, Goldregen, Kornellkir-
sche, Falscher Jasmin).

Als relevante Grünstrukturen im Umfeld des Plangebietes sind der ältere Gehölzbe-stand auf dem stldlich gelegenen Friedhof sowie eine größere, gut ausgeprägte Streu-obstwiese Östlich des Gebietes anzuführen. Letztgenannte Fläche bildet den aus na-turschutzfachlicher Sicht wohlwertvollsten Bereichlm Umfeld des vorhabens.

2.2 Bodenverhältnisse

Es werden projektbezogene Baugrunduntersuchungen empfohlen. Die einschlägigen
Regelwerke, wie z. B. DIN 1054, DIN 4020, DIN EN 1gg7-1 und -2 und DtN 4124, sindzu beachten.

weder bei der ortsgemeinde Rothselberg, noch bei der Verbandsgemeinde Lauter-
ecken-Wolfstein liegen Erkenntnisse uberÀltablagerungen oder schädliche Bodenver-
unreinigungen im Plangebiet vor, die eine Nutzuñg oes Geländes als Wohnbaufläche
beeintråchtigen kÖnnten oder weitergehende ErkJndungen erforderlich machen wür-den.

2.3 schutzgebiete und -objekte / Restriktionen / Fachpranungen
lm untersuchungsgebiet sowie im weiteren umfeld bestehen keine Natura 2o0o-Gebiete sowie weitere Schutzobjekte und -gebiete nach Bundesnaturschutzgesetz,
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Gemelnde Rolhselberg
Entwurf, 04120'15

2.4

3

Anderung lV Bebauungsplan ,,pfarracker , l.eilA,,
Begrünclung

o

Wasserrecht und Denkmalschutzrecht. Auch werden für die FlÊiche keine Aussagen
zum landesweiten Biotopkataster RLP sowie zum Biotopverbund des Landes Rhein-
land-Pfalzl getroffen.

Sonstige, ggf. im Widerspruch zur vorliegenden Planung stehende Zielvorstellungen
von Fachplanungen wie Schutzgebiete, die eino Bebauung innerhalb des Geltungs-
bereichs des Bebauungsplans ausschließen oder einschränken könnten, sind derzeitnicht bekannt,

Die Fläche besitzt aufgrund der vorhandenen Vegetationsstrukturen eine geringe bismittlere Bedeutung für den Naturhaushalt. Eine bãsondere Bedeutung der-Flåche fiirden Artenschutz ist aufgrund der intensiven Pflege der Fläche ats Grün- und Rasenflä-che nicht zu erwarten, auch ist eine Bedeutung des GehÖlzbestandes als Teillebens-
raum fi¡r einige ubiquäre Vogelarten anzunehmen.

Kultur- und Sachgflter

lm Plangebiet sind nach derzeitigem Kenntnisstand keine Kulturdenkmäler oder kultur-historisch interessante Baulichkeiten vorhanden, Sonstige bedeutsame Sachgüter sindnach derzeitigem Kenntnisstand im Geltungsbereich dãs Bebauungsplans ii.ht uor-handen.

Entwicklung aus dem Flächennutzungsplan

Der derzeit noch gültige Flächennutzungsplan der ehemaligen Verbandsgemeinde
wolfstein stellt das prangebiet (Gertungsbãreich reir 1) ars Grünfräche dar.

I

I

i""r- -

t 
LANIS: www,naturschutz,rlp.de, 2015

BBP Stadlplanung Landschaftsplanung I Kaiserslautern

Abb' 5: Auszug aus dem gtiltigen Flächennutzungsplan der ehemaligen Verbandsgemeínde wolfstein(ohno Maßstab)

Der Flächennutzungsplan wird nach lnkrafttreten des Bebauungsplans gemäß $ 13 aBauGB im Wege der Berichtigung durch Darstellung einer wohnbauflachã angepasst.
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Gemeinde Rothselberg
Entwurf, 0412015

Anderung lV Bebauungsplan ,,pfarracker , TeilA,,
Begrtindung

Erlåuterung der Planung und der Bebauungsplanänderungen / Erforderlichkeit
der getroffenen Festsetzungôn und wesenfl iche Abwägungsges¡chtspunkte
lm Folgenden werden die Anderungen gegentiber der bislang rechtskräftigen Fassung
des Bebauungsplans beschrieben.

Die vorgesehenen Planändorungen sind im Einzelnen aus der planzeichnung ersicht-
lich.

Die geplante Baufläche wird wje auch die umgebenden Bauflächen als Allgemeines
Wohngebiet nach $ 4 BauNVo festgesetzt. Die Éestsetzung entspricht der Festsetzung
der umgebenden Grundstilcke 

?us dem Ursprungsbebauuñgsptan,,Èfarracker, Teil A..Dementsprechend werden die in $ 4 Abs. g ga-uNvo vorgeéenenen Ausnahmen implangebiet allgemein zulässig.

Für das Maß der baulichen Nutzung werden ebenfalts die für die umgebungsbebauung
maßgeblichen Festsetzungen aus dem ursprungsbebauungsplan auãh fur die geplante
Neubebauung übernommen (max. 2 voilgeschoãse, GRz 0,4; GFz o,g)
Auch alle sonstigen Festsetzungen werden nahezu unveråndert aus dem Ursprungs-
bebauungsplan in die vorliegende Planänderung übernommen. Hierdurch wird ein Ein-fugen der geplanten Neubebauung in das besìehende Baugebiet sowohl hinsichflich
der planungsrechtlichen Rahmenbedingungen, als auch in gãstalterischer Hinsicht ge-
wåhrleistet.

Die 
'Anderung von textlichen Festsetzungen beschränkt sich dabei auf folgende strei-

chungen, Ergånzungen und redaktioneilJÄnderungen:

o Die Festsetzung, wonach die im Plan angegebenen Firstrichtungen verbindlich ein-zuhalten sind, wird gestrichen, da bei oei vórtiegend geplanten Éebauung im Kreu-
zungsbereich die Festlegung einer Firstrichtung nicht ãrforderlich erscheint.

r Die Festsetzungen zur Höhenlage der ErdgeschossfußbodenhÖhe unter Nr. 1.4 derplanungsrechtlichen Festsetzungen werden unter der Neuen überschrift Höhenlage($ 9 Abs. 3 BauGB) zusammengefasst und damit der korrekten Rechtsgrundlage
zugeordnet.

e Die Festsetzung, wonach stellplätze, Garagen und Nebenanlagen nur innerhalb der
überbaubaren Grundstücksflächen zulässig sind, wird gestriche-n, um die Anordnung
dieser Anlagen auch im seitlichen gauw¡cn zu ermöglichen. Weiterhin wird die
Größenbeschränkung von max. 40 m2 Grundfläche fui diese Anlagen gestrichen,
um auch die Errichtung einer größer dimensionierten Doppelgarage zu ermöglichen,

o Als Teil des landepflegerischen Ausgleichskonzepts wird auf dem Baugrundstückdie Pflanzung und dauerhafte Erhaltung eines Laubbaum-Hochstamms vorge-
schrieben.

o Die Vorschrift t¡ber die Farbe der Dacheindeckung (dunkel getöntes Material) wird
aufgrund zwischenzeitlich in anderen Fällen ergangener Gerichtsurteile als rechflich
nicht mehr haltbar angesehen und daher ersaizlos gestrichen. Gleiches gilt für die
ursprüngliche Vorschrift, wonach bei der Geländeanlegung (Auffüllung und Abtrag)
die Gelåindeverhåltnisse der Nachbargrundstticke aufeinander abzustimmen sind.

4.1 Verkehrsflächen und Belange der Erschließung
Das Plangebiet ist durch die bestehende Friedhofstraße bereits erschlossen. Die Aus-
weisung weiterer öffentlicher Verkehrsflächen ist daher nicht erforderlich,

BBP Stadtplanung Landschaftsplanung I Kaiserslautern Seite 7 von 17
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Gemeinde Rothselberg Anderung lV Bebauungsplan ,,pfarracker , TeilA.Entwurf,04/2015 ¡vvrrYrr 
Begrtindung

4-2 Belange der ver- und Entsorgung und der waeeenrvirtgchaft
Die Ver- und Entsorgung kann durch Hausanschlüsse an die bestehenden Leitungen inder Friedhofstraße sichergestellt werden bzw. durch die zuständigen Versorgungstråi-
ger bereitgestellt werden.

Die Müllentsorgung ist im Rahmen der Öffentlichen Abfallbeseitigung sichergestellt.
Es ist davon auszugehen, dass aufgrund der geringen Flåchengröße der gestatteten
Mehrversiegelung zu einer lediglich geringfügijen Vlrschärfungi", oberflächenwas-
serabflusssituation kommen wird- Dem wird-entgegengewirkt áurch die Festsetzungvon Zisternen zur Rückhaltung des anfallenden Ñieo"ischlagswassers. Das auf denGrundstücken anfallende unverschmutzte oberflächenw..r"r-.inschließlich des Dach-
flächenwassers ist demnach auf den GrundstlJcken zurückzuhalten. Hierfür ist je ange-fangenen Quadratmeter versiegelter Fläche auf dem Baugrundstück ein Rückhaltevo-
lumen von mindestens 30 Litern (0,03 cbm) zu schaffen.
Zur Rückhaltung sind ausschließlich zulåssig:

' Zisternen mit eingebautem Notüberlauf. Bis zur Höhe der Notüberlaufseinrichtung
kann die Zisterne als Brauchwasserspeicher verwendet werden.

Überschüssiges Wasser ist dem öffentlichen Entwåsserungssystem zuzuleiten.

4.3 Anforderung6n an gesunde wohn- und Arbeltsbedingungen
Da die Betroffenheit des Menschen, seiner Gesundheit und seines Wohlbefindens imvorliegenden Fall im Plangebiet an die Funktionen ,,Wohnen" gekntrpft sind, sind insbe-
sondere die Wirkfaktoren Lärm- und Schadstoffimmissionen éowie Bodenbelastungen
zu betrachten.

Lärmeinwirkungen sind im Plangebiet nicht gegeben. Durch die geplante bauliche Er-weiterung bzw. durch die Bebauung eines cruno.tucles ist kein relevantes verkehrli-
ches Mehraufkommen zu erwarten. Auswirkungen durch die zusätzlichen verkehrlichen
Emissionen können daher sowohl für das Baugebiet selbst und seine benachbarten
Gebiete ausgeschlossen werden.

Erkenntnisse über Altablagerungen oder schädliche Bodenverunreinigungen, die einebauliche Nutzung der Flåchen beeintråchtigen könnten oder weitergeñende Erkundun-gen erforderlich machen würden, sind nach derzeitigem Erkenntnisstand nicht vorhan-
den

4,4 Belange von Natur und Landschaft

Der Bebauungsplan wird als Bebauungsplan der lnnenentwicklung gemåiß den Vor-
schriften der $ 13 a BauGB in Verbindung mit g 13 BauGB aufgestãlñ Danach entfålltdie Erfordernis des Ausgleichs der naturJchutzrechflichen Eing-riffe (SS1a Abs. 3 Satz5, 13a Abs. 2 Nr,4 BauGB).

Die Erteilung der. Genehmigung wurde jedoch von der Kreisverwaltung Kusel nur unterder der Auflage in Aussicht gestellt, dass externe Kompensationsmaißnahmen durch-geführt werden.

Aufgrund der vorhandenen Vegetationsstrukturen handelt es sich bei der Vorhabens-
fläche um einen Bereich mit geringer bis mittlerer Bedeutung für den Naturhaushalt.
Erhebliche Beeinträchtigungen durch das Vorhaben sind für den Bodenhaushalt durch
die Neuversiegelung sowie den Biotop- und Artenschutz durch den Verlust an drei älte-ren Laubbäumen zu erwarten. Bei den weiteren betroffenen Gehölzen handelt es sich

BBP Stadtplanung Landschaftsplanung I Kaiserslautem Seite g von 17
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Gemeinde Rothselberg
Entwurf, 0412015

Anderung lV Bebauungsplan ,,pfarracker , Teil A.
Begründung

überwiegend um standortfremde
stuft wird. Zu berücksichtigen ist
reich.

ZiergehÖlze, deren Verlust nicht als erheblich einge_
die Vorbelastung durch die Lage im besiedelten Be-

o

4.4.1 Wirkungsanalyse

Nachfolgend sind dio Auswirkungen auf die einzelnen schutzgüter dargestellt.
Das Vorhaben führt' wie in nachfotgender Tabelle dargestellt, zu erheblichen Beein-trächtigungen für die schutzgüter Boden und riere/pflanzen.

¡ Neuverslegelung

Durch die Überbauung von wohngebäude, Zufahrt und stellplatz für das g65 m2 große
Grundstück ist bei einer GRZ von 0,4 und 50% überbauter Nebenflåche von einer ma-ximalen Versiegerung von s7g me (worst case) auszugehen.
Dies führt zum Verlust und zur Überprägung von biologisch aktiver Bodenfläche undseiner natürlichen Bodenfunktionen sowie dem verlus[ als Vegetationsstandort undLebensraum. Die Flächenversiegelung führt zudem geringfügig zur Reduktion der Re-genwasserversickerung- und Grundwasserneubildungsrate. Dem wird entgegengewirkt
durch die Festsetzung von Zisternen zur Rilckhaltung des anfallenden Niederschlags-wassers' Das auf den Grundsttlcken anfallende unverschmutzte oberflächenwasser
einschließlich des Dachflächenwassers ist demnach auf den Grundstücken zurückzu-halten' Hierfi¡r 

1st 
je angefangenen Quadratmeter versiegelter Fläche auf dem Bau-grundstuck ein Rückhaltevolumen von mindestens 30 Litern (0,03 cbm) zu schaffen.

Zur Rilckhaltung sind ausschließlich zulässig:

' Zisternen mit eingebautem Notüberlauf, Bis zur Höhe der Notüberlaufseinrichtung
kann die Zisterne als Brauchwasserspeicher verwendet werden, U¡"ir.r,u.rìõäË
wasser ist dem öffenilichen Entwåsserungssystem zuzuleiten.

Der Nachweis äber die Zisterne und das entsprechende Rtickhaltevolumen ist im Ent-wässerungsantrag zu erbringen.

o Verlust an Gehölzfläche und Lebensraum
Das Vorhaben führt zum Verlust drei älterer Laubbäume, die aufgrund der zentralen
Lage im Grundstück nicht erhalten werden können. Damit ist der Verlust an Lebens-raum verbunden' Die Bedeutung des Lebensraumverlustes und dessen Relevanz auf
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Gemeinde Rothselborg
Enlwurf, 0412015

Anderung lV Bebauungsplan ,,pfarracker , Teil A,,

Begrtindung

o

planungsrelevante Arten wird in der nachfolgenden artenschutzrechflichen Einschät-
zung näher thematisiert. Der Verlust en nicht-heimischen Ziergehölzen wurde nicht als
erhebliche Beeinträchtigung erfasst.

Die Fläche ist aufgrund der Lage im Siedlungsbereich bereits vorbelastet.

4,4,2 Kompeneatlonemaßnehmen
o lm Geltungebereich Tell I
Auf der Grundstücksfläche ist die Pflanzung eines heimischen, hochstämmigen Laub-
baumes vozusehen. Eine entsprechende Fãstsetzung wurde in die Textfestãetzungen
des Bebauungsplans aufgenommen.

o lm Geltungsbereich Tell2:
ln Abstimmung des Kompensationsumfangs mit der Kreisverwaltung wurde vereinbart,
den Ausgleich auf externen Flächen durchzufiihren, Hierfür wurdeliin der Gemarkung
Rothselberg Teilflächen der Parzellen Nr. 946, 862 und 980 herangezogen und als 2.
Räumlicher Geltungsbereich des Bebauungsplans festgesetzt. Diese beiindan sich im
Eigentum des Bauherren und werden Oezeit als lntensivgrünland genutzt.

Die Fläche (1.200 m2) und die Maßnahmen (Pflanzung und langfristige pflege) werden
als 2' Teilgeltungsbereich des Bebauungsplans ,,Pfarracker, ieil À, festgesetzt und
somit rechtlich gesichert.

Die Fläche liegt vollständig im Landschaftsschutzgebiet (LSG) ,,Königsland" (07-LSG-
7336-012). Die Maßnahme steht dem Schutzzweck des LSG nichientgegen. Zwei
Nass' und Feuchtwiesen, die unter den Pauschalschutz des g 30 BNatSchG fallen, lie-gen auf der Fläche. Diese werden durch die Maßnahme nicht beansprucht.

Ausgleich

_. 
¡llìe

o

Abb. 6: Überslchtslageplan von Eingrlffsort und externer Ausgleichsftåche (euelle: BBp 20i O)
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Anderung lV Bebauungsplan ,,pfarracker , Teil A.
Begrtindung

'f

o

Abb' 7: Maßnahmenftåche mit geschützten Biotopen (schematisch) . (euelte: BBp 201s)

Auf der Flåche von rd. 1.160 mz sind forgende Maßnahmen durchzufuhren:
M 1: Extensivierung von Grünland, Entwicklung eines mageren saums
Parallel zum Wirtschaftsweg ist ein ca, I m breiter Streifen als magerer Saum zu ent-
wickeln. Die Flächen sind durch einschürige Mahd extensiv zu pflegen, das Mahdgut
ist abzutransportieren. Der Einsatz von DuÀgemitteln und pestiziden ist zu unterlassen.
M 2: Anlage einer Obstbaumreihe

Entlang des Wirtschaftsweges sind auf einer Länge von 150 m 15 Hochstamm-
Obstbäume alter regionaltypischer Sorten entsprechãnd nachfolgender nuflistungzzu
pflanzen. Es ist ausschließlich Baumschulware zu verwenden, die den Gutebestim-
mungen ftlr Baumpflanzen entspricht,

Die Bäume müssen fachgerecht gepflegt werden. U.a. sind dazu ein einmaliger pflanz-
schnitt und alle 1-3 Jahre Erziehungsschnitte erforderlich.

Bis zum 4' Standjahr sind die Baumscheiben von Gräsern und Kråutern freizuhalten
um die Wasser- und Nährstoffkonkurrenz gering zu halten. Die Freihaltung darf nichtauf chemischem Wege geschehen. Ein Mulchãn der Baumscheiben unterstutzt die
Freihaltung,

Sorten

' Llste der Kreisverwaltung Kaiserslautern
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Anderung lV Bebauungsplan ,,pfârracker , Teil A,,

Begründung

Ausgewählt wurden robuste (insbes. die fettgedruckten), stark wüchsige Sorten, diewenig Pflegeaufwand erfordern.

o
Die Obstbäume nd da zu erhelten. llende me sind zu ersetzen.

o

4.4.3 Bilanzlerung Eingriff-Ausgle¡ch
Nachfolgend sind Ausgleich und Kompensation gegenübergestellt. Hierbei wird diemaximale Beeinträchtigung angenommen (worst-cãse), vgl. iap. 4.a.1 wirkungsanaly-
se.

Gegenflberstellun g Elngriff-Aueglelch

Gesamtfläche Grundstfick

Maximale Neuverslegelung
Elngriff

Versiegelung im Bestand

Versiegelung in der planung
(GRZ 0,4 und S0 % Nebenflåichen)
Neuversiegelung: g65 mz X 0,6 = S7g ml
2 fach gewertet: S7g m2 " 2 = L 1Sg m2

Ausgleich
Extensivierung von Grünland
(im Verhältnis zur Neuversiegelung 1:2)

Differenz

BBP Stadtplanung Landschaftsplanung I Kaiserslâutern

965 m¡

rd. 580 m3

0m2

rd. 1.160 m,

rd. 1.160 m,

0m2
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Blrnen Stelnobgt

l.Herbetåpfel
Jakob Flscher

Gravenstelner

2. Winteräpfel
Danziger Kantapfel
Goldrenette von Blenhelm
KaiserWlhelm
Kohlapfel
Lohrer Rambur
Roter Boskoop
Schöner aus Boskoop
Roter Eiser
Roter Bellofleur (Siobenschläfer)
Rote Sternrenette

1. Herbstblrnen
Gellerts Butterbirne

2. Winterblrnen
Conference
Köstliche aus Charneu
Pastorenblrne

3. Welnblrnen
Frankelbacher Mostbirne
Oberösterr. Mostbirne

Süßklrechen
Große Prlnzessinklrsche
Hedelfinger Rlesenklrsche
Große Schwarze Knorpelkirsche
Schneiders Späle Knorpelklrsche

Pflaumen
Nancymirabelle
Hauszwetsche
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Anderung lV Bebauungsplan ,,pfarracker , TeilA,,
Begründung

Verlust von Vegetafl oneetrukturen
Eingriff

Verlust von Laubbäumen

Ausglelch
Neupflanzung von Obstbäumen
(im Verhältnis zum Gehölzverlust 1:S)

Differenz

3 St.

l5 st.

0 st.

I
a
>.

Abb, 8: Ausschnitt aus der,,ArtenAnalyse;
(Quelle: Pollichia e. V,, Neustadt, Online-Abfrage Januar

BBP Stadtplanung Landschaftsplanung I Kaisorslautern

Mit Durchftihrung der im Bebauungsplan festgesetzten Maßnahmen und der externen
Kompensationsmaßnahmen ist davon auszugehen, dass bei umsetzung der planung
keine erheblichen Umweltauswirkungen verbleiben,

Belange dea Artenschutzee

Mit der Kleinen Novelle des Bundesnaturschutzgesetzes (BNatschG) vom Dezember
2007 hat der Bundesgesetzgeber das deutsche Àrtenschutzrecht an die europäischen
Vorgaben angepasst. ln diesem Zusammenhang müssen nunmehr die Artenschutzbe-
lange bei allen genehmigungspflichtigen Planungs- und Zulassungsverfahren entspre-
chend den europâischen Bestimmungen geprüft werden. Auf diese Weise stellt der ge-
setzliche Artenschutz einen zentralen Beitrag zur Sicherung der biologischen Vielfalt
dar.

ln- Abstimmung mit der zuständigen Kreisvenraltung (Abstimmungstermín vom16'12'14) wurde vereinbart, eine artenschutzrechtliche üorprüfung zur Einschätzung
artenschutzrechtlicher Verbotstatbestånde planungsrelevanter Arten durchzuführen.
Als planungsrelevante Arten gelten die gemäß $ 7 Abs. 2 Nr. 13 und 14 BNatschG be-sonders und streng geschfitzten Tier- und Pflanzenarten des Anhangs lV der FFH-Richtlinie und der 

luroRåiischen Vogelrichtlinie. Für diese ist zu prüfeñ, ob durch dasVorhaben die in S 44 (1) BNatSchG formulierten Zugriffsverbote - unter Berücksichti-gung erforderlicher Vermeidungs- und Minimierungsmaßnahmen erfüllt sind, Nach
S 44 (5) ergeben sich u, a. bei der Bauleitplanung ,nã d", Genehmigung von Vorhaben
die folgenden sonderregelungen: Sofern die ökologische Funktion dlr von dem Eingriff
betroffenen Fortpflanzungs- und Ruhestätten im rË¡umlichen Zusammenhang weiter er-füllt wird, liegt kein Verstoß gegen die Zugriffsverbote vor.

Zur Beurteilung wurden verfügbare
lnformationen zum betroffenen Arten-
spektrum (2. B. ARTeFAKT des
Messtischblatts TK 2S-Nr. 6411 Wotf-
stein) eingeholt sowie die ArtenAnaly-
se der Pollichia im Umkreis von
500 m (s. Abb, links) ausgewertet. Die
Artenanalyse zeigt im 500-m Radius
nur das Eichhörnchen (Sciurus vulga-
rþ auf, welches nicht zu den pla-
nungsrelevanten Arten zählt bzw.
räumlich nicht betroffen ist.

Während der Begehung im Januar

4.6

o

o

ì-5^- -- -- rb

I

I

t'

t
)

I
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Gemeinde Rothselberg
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Anderung lV Bebauungsplan ,,Pfarracker , Teil A"
Begründung

o

201 5; www,artenanalyse.de) 2015 wurden keine relevanten Zu-
fallsfunde registriert.

Als Betrachtungsraum wird die Vorhabensfläche und das aufgrund der Lebensraum-
strukturen in Zusammenheng stehende Umfeld (Gehölzstrukturen Friedhof, Streuobst-
wiese) herangezogen.

Zur Vermeidung und Minimierung von artenschutzrechtlichen Verbotstatbeständen
werden Gehölzrodungen nicht in der Zeit vom 1. Mårz bis 30. September durchgeführt.
Bei Nichteinhalten der Fristen wird unmittelbar vor dem Fällen der Bäume eine Begut-
achtung durch einen Biologen durchgeführt und ggf, weitere artenschutzrelevante
Maßnahmen veranlasst.

o Prüfung der Verbotstatbestände

Nachfolgend werden die verschiedenen Artengruppen und ihre Relevanz im planungs-
raum kuz dargestellt.

Europålsche Vogelarten :

Alle wild lebenden Vogelarten sind, unabhängig von Häufigkeit und Gefährdung, ge-
mäß $ 7 Bundesnaturschutzgesetz besonders geschützt. Für einige Vogelarten gilt
darüber hinaus ein strenger Schutz (2. B. Greifvögel).

Das Untersuchungsgebiet ist als Brut- und Nahrungsraum für hËiufige und verbreitete
Vogelarten der Siedlungen, Grün- und Parkanlagen (2.8. Charakterarten: Amsel
(Turdus merula), Elster (Pica pica), Girlitz (Serinus serinus), Hausrotschwanz (phoeni-
curus ochruros), ,Haussperling (Passer domesticus), Kohlmeise (Parus major),
Mönchsgrasmücke (Sylvia atricapilla), Rauchschwalbe (Hirundo rustica), Singdrossel
(Turdus philomelos), Star (Sturnus vulgaris)) und der Hecken und Gebüsche (2,8. Cha-
rakterarten: Dorngrasmücke (Sylvia communis), Goldammer (Emberiza citrinella), He-
ckenbraunelle (Prunella modularis)) anzunehmen.

ln der Umgebung sind vergleichbare Flächen mit Eignung als Bruh und Nahrungsraum
vorhanden.

Als Vermeidungsmaßnahme sind Bäume, Sträucher und Gebüsche als potentielle Vo-
gelnistgehölze außerhalb der Brutzeit (Anfang Oktober bis Ende Februar) zu entfernen.

Abweichungen hiervon sind nach vorhergehender Abstimmung mit der Unteren Natur-
schutzbehörde denkbar, wenn vorab gutachterlich festgestellt wurde, dass sich im Be-
reich des Baufeldes keine Vogelbrut befindet. Hierftir sind die Gehölze unmittelbar vor
Fällbeginn durch einen Fachgutachter zu prtifen.

Ein TÖtungstatbestand (S 44 Abs, 1 Nr. 1 BNatSchG) ist bei Beachtung dieser gesetzti-
chen Schonzeiten nicht gegeben.

Der Schädigungstatbestand (S 44 Abs. 1 Nr. 3 BNatSchG) ist nicht erfüllt. Sowohl im
Gebiet selbst als auch im Umfeld finden sich für diese Arten ausreichend geeignete
Ausweichlebensråume mit gleicher Habitatausstattung,

Der Störungstatbestand (S 44 Abs, 1 Nr. 2 BNatSchG) wird durch die vorhabensbe-
dingten Wirkungen nicht ausgelÖst. Die Störungen lassen keine Auswirkungen erwar-
ten, die den Erhaltungszustand der lokalen Population einer Art verschlechtern,

Säugetlere:

BBP Stadtplanung Landschaftsplanung I Kaiserslautern Seite 14 von 17
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Anderung lV Bebauungsplan ,,Pfarracker , Teil A"
Begrtindung

o

ln ARTeFAKT des Messtischblatts TK 25-Nr, 6411 Wolfstein werden 4 Fledermausar-
ten benannt ((Fransenfledermaus (Myotis nattereri), Großes Mausohr (Myotis myotis),
Kleine Bartfledermaus (Myotis mystacinus) und Zwergfledermaus (Pipistrellus pipistrel-
lus)), die im Siedlungsraum auftreten, da sie u.a, Spalten und Gebäude als Quartiere
nutzen. Alle Fledermausarten sind in Anhang lV der FFH Richtlinie aufgelistet und so-
mit auch besonders und streng geschützt.

Das Untersuchungsgebiet direkt bietet für Fledermäuse keine Quartiermöglichkeiten.
Hinweise auf Wochenstuben im näheren Umfeld fanden sich nicht. Eine Nutzung von
Quartieren im Gebiet durch übersommerndê, balzende, durchziehende oder überwin-
ternde Tiere kann aufgrund der Biotopstruktur und des Fehlens von geeigneten starken
Bäumen mit überwinterungstauglichen HÖhlen ausgeschlossen werden.

Der Tötungstatbestand (S 44 Abs. 1 Nr. 2 BNatSchG) ist für die Fledermausarten auf-
grund dem Fehlen von geeigneten Strukturen nicht erfüllt.

Der Schädigungstatbestand (S 44 Abs. 1 Nr. 3 BNatSchG) ist aufgrund des Vorhan-
denseins von geeigneten Strukturen in der näheren Umgebung und der fehlenden Eig-
nung des Vorhabengebietes zur Quartiernutzung nicht edüllt,

Der Störungstatbestand (S 44 Abs. 1 Nr, 2 BNatSchG) wird durch die vorhabensbe-
dingten Flächenbeanspruchungen und sonstigen wirkungen nicht ausgelöst.

Aufgrund der Lebensraumstrukturen ist keine Betroffenheit der nachfolgenden Arten-
gruppen zu erwailen. Die Verbotstatbestånde werden demnach nicht erfüllt.

Amphlblen, Libellen: Keine Vorkommen zu erwarten, da keine geeigneten Gewässer
im Betrachtungsraum und dessen Umgebung vorkommen.

Reptilien: lm Untersuchungsgebiet bestehen keine Felsbiotope oder offene Bodenflä-
chen.

Käfer: Aufgrund der Strukturen sind keine Vorkommen geschützter/ gefährdeter Arten
zu erwarten

Tagfalter, Heuschrecken: Es ist eine mehrschürige, durch Laubbäume überschattete
Rasenfläche anzutreffen. Aufgrund der Blütenarmut der Flåche sind keine relevanten
Arten zu erwarten. Brachflächen sind nicht vorhanden.

Farn- und Blütenpflanzen, Moose; Keine Vorkommen gesch[ttzter/ gefährdeter Arten
zu erwarten, da keine entsprechenden Biotopstrukturen im Betrachtungsraum existie-
ren (Rasenfläche).

Zusammenfassende Fegtstellung der artenschutzrechtlichen Verbotstatbestän-
de:

Artenschutzrechtlich ist die Gruppe der Vögel zu berücksichtigen, da Brutvorkommen
geschützter (wenn auch häufiger, weit verbreiteter) Arten im Plangebiet anzunehmen
sind. Unter Berücksichtigung der Vermeidungs- und Minderungsmaßnahmen werden
durch das geplante Vorhaben die Verbotstatbestände gem. $ 44 Abs. 1 Nr. 1 - 3 i.V.m.
Abs. 5 BNatSchG nicht erfüllt und das Vorhaben ist nach artenschutzrechtlicher Sicht
zulässig.
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Begründung

5 Ergänzung von nachrlchtllchen Übernahmen und Hlnweisen ohne Festsetzungs-
charakter

Empfehlungen und Hinweise, die aufgrund der mangelnden Ermächtigungsgrundlage
nicht als Festsetzungen in den Bebauungsplan aufgenommen werden können, wurden
als unverbindliche Hinweise im Anhang zu den Textfestsetzungen abgedruckt, Ergän-
zend zu den bereits im Ursprungsplan enthaltenen hinwiesen und Empfehlungen wer-
den aufgrund aktueller Kenntnislage nachfolgende Übernahmen, Hinweise und Emp-
fehlungen in den Bebauungsplan aufgenommen.

o ArchåologischeDenkmalpflege:

Die bestehenden Hinweise werden ergänzt um Vorschriften des Denkmalschutzgeset-
zes sowie Hinweise zum weiteren Verfahren im Falle von archäologischen Funden.

Das frühere Landesamt für Denkmalpflege wurde umbenannt in Generaldirektion Kul-
turelles Erbe. Das Denkmalschutz- und -pflegegesetz heißt nunmehr Denkmalschutz-
gesetz, Dem wird durch redaktionelle Korrektur Rechnung getragen.

o Radonvorsorge:

Aufgrund des erhöhten Radonrisikos und im Sinne gesunder Wohn- und Arbeitsver-
hältnisse und der Sicherheit der Wohn- und Arbeitsbevölkerung (S 1 Abs. 6 Nr. 1

BauGB) werden Radonmessungen in der Bodenluft in Abhängigkeit von den geologi-
schen Gegebenheiten des Bauplatzes oder Baugebietes empfohlen. Die Ergebnisse
sollten Grundlage ftir die Bauplaner und Bauherren sein, sich ggf. für bauliche Vorsor-
gemaßnahmen zu entscheiden.

o Umgang mit und Lagerung von wassergefährdenden Stoffen / Erdwärmenut-
zung

Ergänzend werden Hinweise auf die geltenden gesetzlichen Vorschriften aufgenom-
men.

. Baugrund

Es werden projektbezogene Baugrunduntersuchungen empfohlen. Weiterhin wird auf
die einschlågigen zu beachtenden Regelwerke verwiesen.

. Kampfmlttel

Da das Vorhandensein von Blindgängern aus dem 2. Weltkrieg im Untergrund nicht
gänzlich ausgeschlossen werden kann, wird empfohlen, das Baugrundstück vor Beginn
der Bauarbeiten auf Kampfmittel absuchen zu lassen,

Maßnahmen zur Venrirklichung des Bebauungsplanes

Bodenordnende Maßnahmen sind zur Realisierung des Bebauungsplans nicht erfor-
derlich. lnsbesondere ist kein Erwerb von Grundstücken zur Sicherung der Erschlie-
ßung vorgesehen, da der Bebauungsplan in diesen Bereich nicht regelnd eingreift,
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Begründung

7 Kosten

Der Ortsgemeinde Rothselberg entstehen durch die Aufstellung des Bebauungsplans
keine Kosten, Der Vorgabentråger verpflichtet sich zur Übernahme sämtlicher anfal-
lender Kosten, die für die Schaffung des Baurechts notwendig sind (Verfahren zur Auf-
stellung des Bebauungsplans, Kosten für externe Kompensationsmaßnahmen).

I Ausfertigung

Ausgefertigt:

Rothselberg ..av,n.g.,i.cvs.

o Raine

(Ortsbu

o
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